
Artikel II

Zwecks Kontrolle der beschlagnahmten industriellen Anlagen, Ver
mögen und Vermögensbestandteile, die ehemals der I.G. Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft gehörten, wird ein Ausschuß gebildet; dieser besteht aus 
vier Kontrollbeamten, die jeweils von ihren Zonenbefehlshabern ernannt 
werden. Grundsätjliche Richtlinien, auf die sich der Ausschuß namens des 
Kontrollrates geeinigt hat, werden in jeder Zone von dem Befehlshaber 
durch seine Kontrollbeamten durchgeführt.

Artikel III
In bezug auf die industriellen Anlagen, Vermögen, Vermögensbestand

teile und den Betrieb der I. G. Farbenindustrie AG. sollen durch den Aus
schuß folgende Endziele verwirklicht werden:
a) Feststellung, welche von den industriellen Anlagen, Vermögen und 

Vermögensbestandteilen für Reparationen geeignet sind.
b) Zerstörung derjenigen industriellen Anlagen, die ausschließlich für 

Zwecke der Kriegführung benutjt wurden.
c) Entziehung der Eigentumsrechte an den verbleibenden industriellen 

Anlagen und Vermögensbestandteilen.
d) Liquidierung aller Kartellbeziehungen.
e) Kontrolle aller Forschungsarbeiten.
f) Kontrolle der Produktionstätigkeit.

Mit industriellen Anlagen, die nach dem Bericht des Ausschusses ent
weder für Reparationen oder für Zerstörung zur Verfügung stehen, wird 
in üblicher Weise verfahren.

Artikel IV
Alle Handlungen und Maßnahmen, die bisher von den Zonenbefehls

habern und ihren Kontrollbeamten im Zusammenhang mit der Beschlag
nahme, Verwaltung, Leitung und Kontrolle der I. G. Farbenindustrie AG. 
in ihren Zonen durchgeführt wurden, sind hiermit genehmigt, gebilligt 
und bestätigt.

Ausgefertigt in Berlin, den 30. November 1945.
gez. G. Shukow, 

Marschall der Sowjetunion.

gez. B. L. Montgomery, 
Feldmarschall.

gez. Joseph T. McNarney, 
General.

gez. P. Koenig, 
Armeekorpsgeneral.

Kommunique
14. Sitzung des Kontrollrates

Am 10. Dezember fand in Berlin unter dem Vorsi§ von General 
MacNarney die ordentliche Sitzung des Kontrollrates statt. Auf der Sitjung 
waren anwesend: Marschall Shukow, Feldmarschall Montgomery und 
General Koenig.
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